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Erhaltungsverordnung
gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB

für das Gebiet „Luisenstadt/Segitzdamm“
im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

Vom 18. September 2006

 Auf Grund des § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs
(BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414),
geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I
S. 1818, 1824), in Verbindung mit § 30 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. November
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Novem-
ber 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Geltungsbereich

Die Verordnung gilt für das in der anliegenden Karte im Maßstab
1:5 000 mit einer durchbrochenen Linie eingegrenzte Gebiet. Es
umfasst 
– den Grünzug des Luisenstädtischen Kanals mit dem Wassertor-

platz von der Einmündung der Prinzessinnenstraße bis zum
Landwehrkanal

– der Segitzdamm mit der angrenzenden Bebauung (Segitzdamm
8–60) einschließlich des gesamten Straßenraumes  

– den Einmündungsbereich Prinzessinnenstraße mit südlich an-
grenzender Bebauung (Prinzessinnenstraße 34)

– den Einmündungsbereich Ritterstraße mit angrenzender Bebau-
ung (Ritterstraße 2–5,)

– den Einmündungsbereich Wassertorstraße mit angrenzender
Bebauung (Wassertorstraße 1–4)

– den Einmündungsbereich Gitschiner Straße mit angrenzender
Bebauung (Gitschiner Straße 48, 49)

– den Einmündungsbereich Böcklerstraße mit angrenzender
Bebauung (Böcklerstraße 12)

– den Straßenraum des Erkelenzdammes von der verlängerten
Achse der Prinzessinnenstraße bis zum Landwehrkanal.

Die Innenkante der durchbrochenen Linie bildet die Gebietsgrenze.
Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung.

§ 2

Gegenstand der Verordnung

Zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart bedürfen in dem in § 1
bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Änderung, die Nutzungsände-
rung oder die Errichtung baulicher Anlagen der Genehmigung nach
§ 173 BauGB. Die Genehmigung zum Rückbau, zur Änderung oder
zur Nutzungsänderung darf nur versagt werden, wenn die bauliche
Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anla-
gen das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das Landschaftsbild prägt
oder sonst von städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder
künstlerischer Bedeutung ist. Die Genehmigung zur Errichtung der
baulichen Anlage darf nur versagt werden, wenn die städtebauliche
Gestalt des Gebiets durch die beabsichtigte bauliche Anlage beein-
trächtigt wird.

§ 3

Zuständigkeit

Die Genehmigung wird durch das Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg von Berlin erteilt.

§ 4

Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine Verletzung der im Gesetz zur Ausführung des Baugesetz-
buchs enthaltenen Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb
eines Jahres oder

2. Mängel der Abwägung 

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
schriftlich gegenüber dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
von Berlin geltend machen; der Sachverhalt, der die Verletzung oder
den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Nach § 215 Abs. 1
BauGB und § 32 Abs. 2 AGBauGB ist die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie des Abwägungsgebots nach Ab-
lauf der in Satz 1 genannten Frist unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage im Geltungsbereich dieser Verordnung
ohne die dafür nach § 2 erforderliche Genehmigung rückbaut oder
ändert, handelt gemäß § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB ordnungswidrig
und kann gemäß § 213 Abs. 2 BauGB mit einer Geldbuße belegt
werden.

§ 6

Ausnahmen

§ 2 ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die den in § 26 Nr. 2
BauGB bezeichneten Zwecken dienen, und nicht auf die in § 26
Nr. 3 BauGB bezeichneten Grundstücke. Das Bezirksamt Fried-
richshain-Kreuzberg von Berlin unterrichtet die Bedarfsträger dieser
Grundstücke von dieser Verordnung. Beabsichtigt ein Bedarfsträger
dieser Grundstücke ein Vorhaben im Sinne von § 2, hat er dies dem
Bezirksamt anzuzeigen.

§ 7

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 18. September 2006

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

Lorenz P o s t l e r Dr. Franz S c h u l z

Bezirksstadtrat Bezirksstadtrat für 
für die Bezirksbürgermeisterin Stadtentwicklung und Bauen
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Geltungsbereich der Erhaltungsverordnung
gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Baugesetzbuch
für das Gebiet Luisenstadt/Segitzdamm

Umgrenzung des Gebietes

Kartengrundlage: Karte von Berlin
Maßstab: 1:5000
Bearbeitung: Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin
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Erhaltungsverordnung
gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB

für das Gebiet „Luisenstadt/Bethaniendamm“
im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

Vom 18. September 2006

Auf Grund des § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs
(BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414),
geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I
S. 1818, 1824), in Verbindung mit § 30 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. November
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Novem-
ber 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Geltungsbereich

Die Verordnung gilt für das in der anliegenden Karte im Maßstab
1:5 000 mit einer durchbrochenen Linie eingegrenzte Gebiet. Es
umfasst 

– das Bethaniengelände zwischen Waldemarstraße, Adalbertstra-
ße, Bethaniendamm und Mariannenplatz 

– die Köpenicker Straße zwischen Bethaniendamm und Man-
teuffelstraße, mit der südlichen Bebauung (Köpenicker Straße
143–158) einschließlich des gesamten Straßenraumes  

– die Manteuffelstraße zwischen Köpenicker Straße und Wrangel-
straße mit der westlichen Bebauung (Manteuffelstraße 1–14)
einschließlich des gesamten Straßenraumes 

– die Wrangelstraße zwischen Mariannenplatz  und Manteuffel-
straße mit der nördlichen Bebauung (Wrangelstraße 127–131)
einschließlich des gesamten Straßenraumes

– die Waldemarstraße zwischen Mariannenplatz und Manteuffel-
straße mit der beidseitigen Bebauung (Waldemarstraße 79–103
und 86–104) einschließlich des gesamten Straßenraumes

– die Waldemarstraße zwischen Mariannenplatz und Adalbert-
straße, nur Straßenraum

– Adalbertstraße zwischen Waldemarstraße und Bethaniendamm,
nur Straßenraum.

Die Innenkante der durchbrochenen Linie bildet die Gebietsgrenze.
Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung.

§ 2

Gegenstand der Verordnung

Zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart bedürfen in dem in § 1
bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Änderung, die Nutzungsände-
rung oder die Errichtung baulicher Anlagen der Genehmigung nach
§ 173 BauGB. Die Genehmigung zum Rückbau, zur Änderung oder
zur Nutzungsänderung darf nur versagt werden, wenn die bauliche
Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anla-
gen das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das Landschaftsbild prägt
oder sonst von städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder
künstlerischer Bedeutung ist. Die Genehmigung zur Errichtung der
baulichen Anlage darf nur versagt werden, wenn die städtebauliche
Gestalt des Gebiets durch die beabsichtigte bauliche Anlage beein-
trächtigt wird.

§ 3

Zuständigkeit

Die Genehmigung wird durch das Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg von Berlin erteilt.

§ 4

Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine Verletzung der im Gesetz zur Ausführung des Baugesetz-
buchs enthaltenen Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb
eines Jahres oder

2. Mängel der Abwägung 

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
schriftlich gegenüber dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
von Berlin geltend machen; der Sachverhalt, der die Verletzung oder
den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Nach § 215 Abs. 1
BauGB und § 32 Abs. 2 AGBauGB ist die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie des Abwägungsgebots nach Ab-
lauf der in Satz 1 genannten Frist unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage im Geltungsbereich dieser Verordnung
ohne die dafür nach § 2 erforderliche Genehmigung rückbaut oder
ändert, handelt gemäß § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB ordnungswidrig
und kann gemäß § 213 Abs. 2 BauGB mit einer Geldbuße belegt
werden.

§ 6

Ausnahmen

§ 2 ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die den in § 26 Nr. 2
BauGB bezeichneten Zwecken dienen, und nicht auf die in § 26
Nr. 3 BauGB bezeichneten Grundstücke. Das Bezirksamt Fried-
richshain-Kreuzberg von Berlin unterrichtet die Bedarfsträger dieser
Grundstücke von dieser Verordnung. Beabsichtigt ein Bedarfsträger
dieser Grundstücke ein Vorhaben im Sinne von § 2, hat er dies dem
Bezirksamt anzuzeigen.

§ 7

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 18. September 2006

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

Lorenz P o s t l e r Dr. Franz S c h u l z

Bezirksstadtrat Bezirksstadtrat für 
für die Bezirksbürgermeisterin Stadtentwicklung und Bauen
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Verordnung
über die Veränderungssperre 11-11/11

im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Friedrichsfelde

Vom 28. September 2006

Auf Grund des § 16 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 13 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692),
wird verordnet:

§ 1

Für das Grundstück Einbecker Straße 53/55 im Bezirk Lichten-
berg, Ortsteil Friedrichsfelde, für das das Bezirksamt neben anderen
Grundstücken die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen
hat, tritt eine Veränderungssperre gemäß § 14 des Baugesetzbuchs
ein.

§ 2

Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs-
bereichs der Veränderungssperre liegt zur kostenfreien Einsichtnah-
me beim Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Abteilung Stadtent-
wicklung, Amt für Planen und Vermessen, Fachbereich Stadtpla-
nung, und im Bau- und Wohnungsaufsichtsamt, aus.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnach-
teile durch die Veränderungssperre (§ 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 18 Abs. 3 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen
will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb von
zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich ge-
genüber dem Bezirksamt Lichtenberg von Berlin geltend machen;
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen.
Nach § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs
wird die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses
Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeachtlich. Die
Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung
dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 28. September 2006

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

E m m r i c h L o m p s c h e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadträtin
für Stadtentwicklung



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 62. Jahrgang Nr. 37 3. November 2006 1035

Verordnung
über Bauvorlagen, bautechnische Nachweise

und das Verfahren im Einzelnen (Bauverfahrensverordnung – BauVerfVO)

Vom 19. Oktober 2006

Auf Grund des § 84 Abs. 3 und des § 59 Abs. 4 der Bauordnung
für Berlin vom 29. September 2005 (GVBl. S. 495), zuletzt geändert
durch Artikel V des Gesetzes vom 11. Juli 2006 (GVBl. S. 819), wird
verordnet:

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Teil1

Bauvorlagen

§ 1 Allgemeines
§ 2 Anzahl
§ 3 Auszug aus der Flurkarte, Lageplan
§ 4 Bauzeichnungen
§ 5 Bau- und Betriebsbeschreibung
§ 6 Bauvorlagen für die Beseitigung von Anlagen
§ 7 Bauvorlagen für bauliche Anlagen
§ 8 Bauvorlagen für Anlagen der Außenwerbung

Teil 2

Bautechnische Nachweise

§ 9 Allgemeines
§ 10 Standsicherheitsnachweis
§ 11 Brandschutznachweis

Teil 3

Verfahren

§ 12 Ausführungsgenehmigung für Fliegende Bauten
§ 13 Bauaufsichtliche Prüfung bautechnischer Nachweise
§ 14 Zeitpunkt der Vorlage von Bauvorlagen, bautechnischen

Nachweisen, Berichten und Erklärungen
§ 15 Aufbewahrungspflicht

Teil 4

Regelmäßige Übermittlung personenbezogener Daten

§ 16 Regelmäßige Übermittlung personenbezogener Daten

Teil 5

Inkrafttreten, Übergangsvorschrift

§ 17 Inkrafttreten, Übergangsvorschrift

Teil 1

Bauvorlagen

§ 1

Allgemeines

(1) Bauvorlagen sind die für die Beurteilung des Bauvorhabens
oder für die Bearbeitung des Bauantrags erforderlichen Unterlagen,
die bei der Bauaufsichtsbehörde einzureichen sind

1. für die Anzeige der Beseitigung baulicher Anlagen nach § 62
Abs. 3 Satz 2 der Bauordnung für Berlin,

2. bei Genehmigungsfreistellung nach § 63 der Bauordnung für
Berlin, 

3. im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 64 der
Bauordnung für Berlin,

4. im Baugenehmigungsverfahren nach § 65 der Bauordnung für
Berlin,

5. für die Zulassung von Abweichungen nach § 68 der Bauordnung
für Berlin, 

6. für die Erteilung eines Vorbescheides oder eines planungsrecht-
lichen Bescheides nach § 74 der Bauordnung für Berlin,

7. für die Genehmigung Fliegender Bauten nach § 75 der Bauord-
nung für Berlin,

8. im Zustimmungsverfahren nach § 76 der Bauordnung für Berlin
und

9. für die Stellungnahmen nach § 61 der Bauordnung für Berlin.

(2) 1Bauvorlagen müssen aus alterungsbeständigem Papier oder
gleichwertigem Material lichtbeständig hergestellt und prüffähig
sein sowie dem Format DIN A 4 entsprechen oder auf diese Größe
gefaltet sein. 2Bauvorlagen, die nach § 15 Abs. 2 Satz 1 bei der Bau-
aufsichtsbehörde verbleiben, müssen ab einer Größe von DIN A 2
auf der Rückseite verstärkt sein. 3Bei farbigen Eintragungen darf die
grüne Farbe nicht verwendet werden mit Ausnahme der gemäß
Planzeichenverordnung 1990 vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I
S. 58) vorgegebenen Farbsignaturen. 4§ 3a des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes bleibt unberührt. 

(3) 1Die Darstellung in den Bauvorlagen muss eindeutig und leicht
lesbar sein. 2Die Zeichen und Farben der Anlage 1 sind zu verwen-
den. 3Soweit erforderlich, sind weitere verwendete Zeichen oder
Darstellungsarten in einer Legende zu erläutern. 

(4) Die von der für das Bauwesen zuständigen Senatsverwaltung
für die nicht verfahrensfreien Vorhaben zur Verfügung gestellten
Vordrucke sind zu verwenden.

(5) Die Bauaufsichtsbehörde kann ein Modell oder weitere Nach-
weise verlangen, wenn dies zur Beurteilung des Bauvorhabens erfor-
derlich ist.

(6) Die Bauaufsichtsbehörde soll auf Bauvorlagen verzichten, die
zur Beurteilung des Bauvorhabens nicht erforderlich sind.

(7) Ist die Bauherrin oder der Bauherr eine juristische Person, ist
mit der Anzeige oder der Beantragung des Vorhabens ein Handelsre-
gister- oder Vereinsregisterauszug vorzulegen, der nicht älter als drei
Monate ist.

(8) 1Als Bauvorlagen im Sinne des Absatzes 1 gelten auch

1. der statistische Erhebungsbogen,

2. der Nachweis der Bauvorlageberechtigung nach § 66 Abs. 2 Nr. 1
bis 3 und Abs. 4 der Bauordnung für Berlin und 

3. die Entscheidungen über Befreiungen und Ausnahmen nach § 31
des Baugesetzbuchs sowie planungsrechtliche Bescheide als
Voraussetzung für die Genehmigungsfreistellung gemäß § 63
Abs. 2 der Bauordnung für Berlin.

2Die Absätze 2 bis 7 finden auf Bauvorlagen nach Satz 1 keine An-
wendung.
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§ 2

Anzahl
1Die Bauvorlagen sind in zweifacher Ausfertigung bei der

Bauaufsichtsbehörde einzureichen. 2Für die Beseitigung von An-
lagen (§ 62 Abs. 3 Satz 2 der Bauordnung für Berlin) und bei
Genehmigungsfreistellung (§ 63 der Bauordnung für Berlin) genügt
die einfache Ausfertigung. 3Ist die Beteiligung anderer Behörden
und sonstiger Stellen erforderlich, kann die Bauaufsichtsbehörde
weitere Ausfertigungen verlangen.

§ 3 

Auszug aus der Flurkarte, Lageplan

(1) 1Der aktuelle Auszug aus der Flurkarte muss das Grundstück
und die benachbarten Grundstücke im Umkreis von mindestens 50 m
darstellen. 2Der Auszug ist mit dem Namen der Bauherrin oder des
Bauherrn, der Bezeichnung des Bauvorhabens und dem Datum des
Bauantrags oder der Unterlagen nach § 62 Abs. 3 Satz 2 und § 63
Abs. 3 Satz 1 der Bauordnung für Berlin zu beschriften.

(2) 1Der Lageplan ist auf der Grundlage der Flurkarte zu erstellen.
2Dabei ist ein Maßstab von 1:200 zu verwenden. 3Ein anderer Maß-
stab ist zu wählen, wenn dies für die Beurteilung des Bauvorhabens
erforderlich ist. 4Der Lageplan muss von einer Vermessungsstelle
nach § 2 des Gesetzes über das Vermessungswesen in Berlin in der
Fassung vom 9. Januar 1996, das zuletzt durch Artikel I des Gesetzes
vom 18. Dezember 2004 (GVBl. S. 524) geändert worden ist, ange-
fertigt werden. 5Bei einem geringfügigen Vorhaben, bei dem ein Ver-
stoß gegen § 6 der Bauordnung für Berlin nicht zu befürchten ist, ge-
nügt ein Auszug aus der Flurkarte, der durch eine nach § 66 Abs. 2
Nr. 1 bis 4 und Abs. 4 der Bauordnung für Berlin bauvorlage-
berechtigte Person ergänzt wird.

(3) Der Lageplan muss insbesondere enthalten:

1. den Maßstab und die Nordrichtung,

2. die katastermäßigen Flächengrößen, Flurstücksnummern und
die Flurstücksgrenzen des Grundstücks und der benachbarten
Grundstücke sowie die Grenzlängen des Grundstücks,

3. die Bezeichnung der Grundstücke nach Straße, Grundstücks-
nummer, Liegenschaftskataster und Grundbuch sowie die Anga-
be der Eigentümer und Erbbauberechtigten,

4. die vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Grundstück und
den benachbarten Grundstücken mit Angabe ihrer Nutzung, An-
zahl der Geschosse, First- und Außenwandhöhe, Dachform so-
wie der Art der Außenwände und der Bedachung,

5. Bau-, Garten- und Bodendenkmale sowie geschützte Naturbe-
standteile, geschützter Baumbestand mit Angaben von Stamm-
umfang und Kronendurchmesser auf dem Grundstück und auf
den Nachbargrundstücken,

6. Hochspannungsleitungen und deren Abstände zu der geplanten
baulichen Anlage,

7. die angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen mit Angabe der
Breite, der Höhenlage über Normal-Höhe-Null (NHN), der dort
vorhandenen Bäume und der Gehwegüberfahrten, 

8. Hydranten und andere Wasserentnahmestellen für die Feuer-
wehr,

9. Flächen auf dem Grundstück, die von Baulasten betroffen sind,

10. die Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nut-
zung, die baurechtlichen Linien und die Bebauungstiefen für das
Grundstück,

11. die geplante bauliche Anlage unter Angabe der Außenmaße, der
Dachform, der Fußbodenoberkante des Erdgeschosses über Ge-
ländeoberfläche NHN und die Gebäudeklasse,

12. die Höhenlage der Eckpunkte des Grundstücks und die Höhen-
lage im Bereich der geplanten baulichen Anlage über NHN,

13. den höchsten gemessenen Grundwasserstand (HGW) über
NHN,

14. die Aufteilung der nicht überbauten Flächen unter Angabe der
Lage und Breite der Zu- und Abfahrten, der Anzahl, Lage und
Größe der Stellplätze und der Flächen für die Feuerwehr,

15. die Abstände der geplanten baulichen Anlage zu den Grund-
stücksgrenzen sowie die Abstandsflächen,

16. ortsfeste Behälter für Gase, Öle oder wassergefährdende oder
brennbare Flüssigkeiten sowie deren Abstände zu der geplanten
baulichen Anlage,

17. die Wasserschutzzonen mit Angabe des Grenzverlaufs.

(4) Der Inhalt des Lageplans nach Absatz 3 ist auf besonderen
Blättern in geeignetem Maßstab darzustellen, wenn der Lageplan
sonst unübersichtlich würde.

(5) Im Lageplan sind die Zeichen oder Farben der Anlage 1 zu ver-
wenden; im Übrigen ist die Planzeichenverordnung 1990 in der je-
weils geltenden Fassung entsprechend anzuwenden. 

(6) Für vorhandene und geplante bauliche Anlagen auf dem
Grundstück ist als Bestandteil des Lageplans eine prüffähige Be-
rechnung aufzustellen über

1. die zulässige, die vorhandene und die geplante Grundfläche,

2. die zulässige, die vorhandene und die geplante Geschossfläche
und, soweit erforderlich, die Baumasse,

3. die zulässige, die vorhandene und die geplante Grundflächen-
zahl, Geschossflächenzahl und Baumassenzahl, soweit in einem
Bebauungsplan entsprechende Festsetzungen enthalten sind.

(7) Bei Änderungen baulicher Anlagen, bei denen Außenwände
und Dächer sowie die Nutzung nicht verändert werden, ist der Lage-
plan nicht erforderlich.

§ 4

Bauzeichnungen

(1) 1Für die Bauzeichnungen ist ein Maßstab von mindestens
1:100 zu verwenden. 2Ein anderer Maßstab ist zu wählen, wenn dies
für die Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich ist.

(2) In den Bauzeichnungen sind darzustellen: 

1. die Grundrisse aller Geschosse mit Angabe der vorgesehenen
Nutzung der Räume und mit Einzeichnung der

a) Treppen,

b) lichten Öffnungsmaße der Türen sowie deren Art und Anord-
nung an und in Rettungswegen,

c) Abgasanlagen,

d) Räume für die Aufstellung von Feuerstätten unter Angabe der
Nennleistung sowie der Räume für die Brennstofflagerung
unter Angabe der vorgesehenen Art und Menge des Brenn-
stoffes,

e) Aufzüge, Aufzugsschächte und nutzbaren Grundflächen der
Fahrkörbe von Personenaufzügen,

f) Installationsschächte und Installationskanäle,

g) Räume für die Aufstellung von Lüftungsanlagen,

h) Bäder und Toilettenräume,

2. die Schnitte, aus denen folgende Punkte ersichtlich sind:

a) die Gründung der geplanten baulichen Anlage und, soweit er-
forderlich, die Gründungen anderer baulicher Anlagen,

b) der Anschnitt der vorhandenen und der geplanten Geländeo-
berfläche,

c) die Höhen der Fußbodenoberkante des Erdgeschosses mit
Bezug auf die Höhenangabe der angrenzenden Geländeober-
fläche, 

d) die Höhe der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Ge-
schosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich oder ein Stell-
platz vorgesehen ist, über der geplanten Geländeoberfläche,

e) die lichten Raumhöhen,

f) der Verlauf der Treppen mit ihrem Steigungsverhältnis und
Rampen mit ihrer Neigung,

g) die Wandhöhe im Sinne des § 6 Abs. 4 Satz 2 der Bauordnung
für Berlin,

h) die Dachhöhen und Dachneigungen,
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3. die Ansichten der geplanten baulichen Anlage mit dem An-
schluss an Nachbargebäude unter Angabe von Baustoffen, Far-
ben sowie der vorhandenen und geplanten Geländeoberfläche. 

(3) In den Bauzeichnungen sind anzugeben:

1. der Maßstab und die Maße,

2. die wesentlichen Bauprodukte und Bauarten,

3. die Rohbaumaße der Fensteröffnungen in Aufenthaltsräumen,

4. bei Änderung baulicher Anlagen die zu beseitigenden und die
geplanten Bauteile.

§ 5

Bau- und Betriebsbeschreibung
1In der Bau- und Betriebsbeschreibung sind das Bauvorhaben und

seine Nutzung zu erläutern, soweit dies zur Beurteilung erforderlich
ist und die notwendigen Angaben nicht in den Lageplan und die Bau-
zeichnungen aufgenommen werden können. 2Für die Ermittlung der
Gebäudeklasse sind die Anzahl und die Brutto-Grundfläche der Nut-
zungseinheiten sowie die Höhe im Sinne des § 2 Abs. 3 der Bauord-
nung für Berlin anzugeben. 

§ 6

Bauvorlagen für die Beseitigung von Anlagen
1Der Bauaufsichtsbehörde sind für die Beseitigung von Anlagen

vorzulegen:

1. ein Auszug aus der Flurkarte, der die Lage der zu beseitigenden
Anlagen unter Bezeichnung des Grundstücks nach Straße und
Grundstücksnummer und die Nachbargebäude darstellt,

2. der Abgangserhebungsbogen für die Bautätigkeitsstatistik ge-
mäß Hochbaustatistikgesetz vom 5. Mai 1998 (BGBl. I S. 869),
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 15. Dezember 2001
(BGBl. I S. 3762), in der jeweils geltenden Fassung.

2Bauvorlagen für die Beseitigung von Anlagen müssen nicht von
einer bauvorlageberechtigten Person unterschrieben sein.

§ 7

Bauvorlagen für bauliche Anlagen

Der Bauaufsichtsbehörde sind, soweit erforderlich, für bauliche
Anlagen vorzulegen:

1. der Lageplan, ein Auszug aus der Flurkarte,

2. die Bauzeichnungen,

3. die Bau- und Betriebsbeschreibung, 

4. die Angaben über die gesicherte Erschließung hinsichtlich der
Versorgung mit Wasser und Energie sowie der Entsorgung von
Abwasser und der verkehrsmäßigen Erschließung, soweit das
Bauvorhaben nicht an eine öffentliche Wasser- oder Energiever-
sorgung oder eine öffentliche Abwasserentsorgungsanlage ange-
schlossen werden kann oder nicht in ausreichender Breite an ei-
ner öffentlichen Verkehrsfläche liegt,

5. der Nachweis der Bauvorlageberechtigung, 

6. der Erhebungsbogen für die Bautätigkeitsstatistik gemäß Hoch-
baustatistikgesetz und

7. die Entscheidungen über Befreiungen und Ausnahmen nach § 31
des Baugesetzbuchs sowie planungsrechtliche Bescheide nach
§ 74 der Bauordnung für Berlin als Voraussetzung für die
Genehmigungsfreistellung gemäß § 63 Abs. 2 der Bauordnung
für Berlin.

§ 8

Bauvorlagen für Anlagen der Außenwerbung

(1) Der Bauaufsichtsbehörde sind für Anlagen der Außenwerbung
vorzulegen: 

1. ein Auszug aus der Flurkarte mit Einzeichnung des Standortes,

2. eine Bauzeichnung und eine Beschreibung oder eine andere ge-
eignete Darstellung der Werbeanlage, wie ein farbiges Lichtbild
oder eine farbige Lichtbildmontage,

3. soweit erforderlich, die Entscheidungen über Befreiungen und
Ausnahmen nach § 31 des Baugesetzbuchs sowie planungsrecht-
liche Bescheide nach § 74 der Bauordnung für Berlin als Voraus-
setzung für die Genehmigungsfreistellung gemäß § 63 Abs. 2 der
Bauordnung für Berlin.

(2) Die Bauzeichnung muss die Darstellung der Werbeanlage und
ihre Maße, auch bezogen auf den Standort und auf Anlagen, an de-
nen die Werbeanlage angebracht oder in deren Nähe sie aufgestellt
werden soll, sowie Angaben über die Farbgestaltung enthalten.

(3) In der Beschreibung sind die Art und die Baustoffe der Werbe-
anlage und, soweit erforderlich, die Abstände zu öffentlichen Ver-
kehrsflächen anzugeben.

(4) Bauvorlagen für Außenwerbung müssen nicht von einer bau-
vorlageberechtigten Person unterschrieben sein.

Teil 2

Bautechnische Nachweise

§ 9

Allgemeines

(1) 1Bautechnische Nachweise nach § 67 Abs. 1 Satz 1 der Bau-
ordnung für Berlin sind die zum Nachweis der Einhaltung der An-
forderungen an die Standsicherheit, Brand-, Schall-, Wärme- und
Erschütterungsschutz zu erstellenden Nachweise. 2Bautechnische
Nachweise sind außerdem die nach § 1 der Verordnung zur Durch-
führung der Energieeinsparverordnung in Berlin vom 9. Dezember
2005 (GVBl. S. 797) in der jeweils geltenden Fassung zu erstellen-
den Nachweise.

(2) 1Bautechnische Nachweise müssen aus alterungsbeständigem
Papier oder gleichwertigem Material lichtbeständig hergestellt und
prüffähig sein sowie dem Format DIN A 4 entsprechen oder auf die-
se Größe gefaltet sein. 2§ 3a des Verwaltungsverfahrensgesetzes
bleibt unberührt.

(3) 1Die Darstellung in den bautechnischen Nachweisen muss ein-
deutig und leicht lesbar sein. 2In den bautechnischen Nachweisen
sind die Zeichen und Farben der Anlage 1 zu verwenden. 3Soweit er-
forderlich, sind weitere verwendete Zeichen oder Darstellungsarten
in einer Legende zu erläutern. 

(4) 1Die Bauvorlagen nach den §§ 3 bis 5 sind Grundlage für die
bautechnischen Nachweise. 2Die Unterlagen und weitere Berech-
nungen und Konstruktionszeichnungen sowie sonstige Zeichnungen
und Beschreibungen, die den bautechnischen Nachweisen zugrunde
liegen, müssen übereinstimmen. 3Den bautechnischen Nachweisen
sind, soweit erforderlich, die Bauvorlagen nach den §§ 3 bis 5 beizu-
fügen.

(5) 1Die bautechnischen Nachweise sind in einfacher Ausferti-
gung zur Prüfung vorzulegen. 2Weitere Ausfertigungen können ver-
langt werden, wenn es für die Prüfung und die Bauüberwachung
erforderlich ist.

§ 10

Standsicherheitsnachweis

(1) Für den Nachweis der Standsicherheit tragender Bauteile sind
eine Darstellung des gesamten statischen Systems sowie die erfor-
derlichen Konstruktionszeichnungen, Berechnungen und Beschrei-
bungen zu erstellen. 

(2) 1Die statischen Berechnungen müssen die Standsicherheit der
baulichen Anlagen und ihrer Teile nachweisen. 2Die Beschaffenheit
des Baugrundes und seine Tragfähigkeit sind anzugeben. 3Soweit er-
forderlich, ist nachzuweisen, dass die Standsicherheit anderer bau-
licher Anlagen und die Tragfähigkeit des Baugrundes der Nachbar-
grundstücke nicht gefährdet werden.

(3) Die Standsicherheit kann auf andere Weise als durch statische
Berechnungen nachgewiesen werden, wenn hierdurch die Anforde-
rungen an einen Standsicherheitsnachweis in gleichem Maße erfüllt
werden.
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§ 11

Brandschutznachweis

(1) 1Für den Nachweis des Brandschutzes sind in den Unterlagen
nach § 9 Abs. 4, soweit erforderlich, insbesondere anzugeben:

1. das Brandverhalten der Baustoffe und der Bauteile entsprechend
den Benennungen nach § 26 der Bauordnung für Berlin oder ent-
sprechend den Klassifizierungen nach den Anlagen zur Bau-
regelliste A Teil 1,

2. die Bauteile, Einrichtungen und Vorkehrungen, an die Anforde-
rungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit gestellt wer-
den, wie Brandwände und Decken, Trennwände, Unterdecken,
Installationsschächte und -kanäle, Lüftungsanlagen, Feuer-
schutzabschlüsse und Rauchschutztüren, Öffnungen zur Rauch-
ableitung, einschließlich der Fenster nach § 35 Abs. 8 Satz 2 der
Bauordnung für Berlin,

3. die Nutzungseinheiten, die Brand- und Rauchabschnitte, 

4. die aus Gründen des Brandschutzes erforderlichen Abstände,

5. der erste und zweite Rettungsweg nach § 33 der Bauordnung für
Berlin, insbesondere notwendige Treppenräume, Ausgänge, not-
wendige Flure, mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare
Stellen einschließlich der Fenster, die als Rettungswege nach
§ 33 Abs. 2 Satz 2 der Bauordnung für Berlin dienen, unter An-
gabe der lichten Maße und Brüstungshöhen,

6. die Flächen für die Feuerwehr nach § 5 der Bauordnung für Ber-
lin, Zu- und Durchgänge, Zu- und Durchfahrten, Bewegungsflä-
chen und die Aufstellflächen für Hubrettungsfahrzeuge sowie
technische Einrichtungen für die Zugänglichkeit,

7. die Löschwasserversorgung für die bauliche Anlage.
2Die Angaben sind mit zusätzlichen Bauzeichnungen und Beschrei-
bungen zu erläutern, wenn die Maßnahmen des Brandschutzes ande-
renfalls nicht hinreichend deutlich erkennbar sind. 3Bei Abweichun-
gen nach § 68 Abs. 1 Satz 1 der Bauordnung für Berlin sind zusätz-
liche Angaben im Sinne des Absatzes 2 zu machen.

(2) 1Bei Sonderbauten müssen, soweit es für die Beurteilung erfor-
derlich ist, zusätzlich Angaben gemacht werden über: 

1. brandschutzrelevante Einzelheiten der Nutzung, insbesondere
auch die Anzahl und Art der die bauliche Anlage nutzenden Per-
sonen sowie besondere Brandgefahren, Brandlasten und Risiko-
analysen,

2. Rettungswegbreiten und -längen, Einzelheiten der Rettungsweg-
führung und -ausbildung einschließlich Sicherheitsbeleuchtung
und -kennzeichnung,

3. die Bemessung der Löschwasserversorgung, Einrichtungen zur
Löschwasserförderung sowie die Löschwasserrückhaltung,

4. die Sicherheitsstromversorgung,

5. technische Anlagen, Einrichtungen und Geräte zum Brand-
schutz, wie Branderkennung, Brandmeldung, Alarmierung,
Brandbekämpfung, Rauchableitung, Rauchfreihaltung,

6. betriebliche und organisatorische Maßnahmen zur Brandverhü-
tung, Brandbekämpfung und Rettung von Menschen und Tieren,
wie Feuerwehrpläne, Brandschutzordnung, Werksfeuerwehr,
Bestellung von Brandschutzbeauftragten und Selbsthilfekräften.

2Die für den Brandschutz erforderlichen Maßnahmen, Unterlagen
und Nachweise können auch gesondert in Form eines objektbezoge-
nen Brandschutzkonzeptes dargestellt werden.

Teil 3

Verfahren

§ 12

Ausführungsgenehmigung für Fliegende Bauten

Dem Antrag auf Erteilung einer Ausführungsgenehmigung sind
die erforderlichen Unterlagen, insbesondere

1. die Bau- und Betriebsbeschreibung,

2. die Bauzeichnungen im Maßstab 1:100 oder 1:50, 

3. Einzelzeichnungen der tragenden Bauteile und deren Verbin-
dung im Maßstab 1:10 oder 1:5,

4. Prinzipschaltpläne für elektrische, hydraulische oder pneumati-
sche Anlagen oder Einrichtungen,

5. die baustatischen Nachweise sowie die Sicherheitsnachweise
über die maschinentechnischen Teile und elektrischen Anlagen,

6. Zeichnungen über die Anordnung der Rettungswege und deren
Abmessungen mit rechnerischem Nachweis für Zelte mit mehr
als 400 Besucherplätzen,

in zweifacher Ausführung beizufügen.

§ 13

Bauaufsichtliche Prüfung bautechnischer Nachweise

(1) Die Prüfung der Standsicherheits- oder Brandschutznachweise
nach § 67 Abs. 2 der Bauordnung für Berlin erfolgt durch Prüfinge-
nieurinnen oder Prüfingenieure nach der Bautechnischen Prü-
fungsverordnung vom 31. März 2006 (GVBl. S. 324) in der jeweils
geltenden Fassung. 

(2) 1Die nach § 71 Abs. 7 Nr. 2 der Bauordnung für Berlin erfor-
derlichen bautechnischen Nachweise sind die nach § 67 Abs. 2 der
Bauordnung für Berlin geprüften bautechnischen Nachweise. 2Die
Berichte über die Prüfung der bautechnischen Nachweise nach § 67
Abs. 2 der Bauordnung für Berlin sind notwendige Nachweise im
Sinne des § 70 Abs. 3 Satz 2 der Bauordnung für Berlin. 3§ 71 Abs. 5
Satz 2 der Bauordnung für Berlin bleibt unberührt. 4Bauaufsichts-
behörde 

1. im Sinne des § 71 Abs. 7 Nr. 2 der Bauordnung für Berlin, 

2. in den Fällen des § 67 Abs. 2 der Bauordnung für Berlin und

3. im Sinne des § 80 Abs. 2 der Bauordnung für Berlin

ist die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur.
5In den Fällen des § 67 Abs. 2 Satz 2 ist Bauaufsichtsbehörde im Sin-
ne des § 68 Abs. 1 die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur für
Brandschutz.

(3) Stehen Prüfingenieurinnen oder Prüfingenieure für Brand-
schutz nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung, nimmt die Bau-
aufsichtsbehörde deren Aufgaben wahr; die Bautechnische Prü-
fungsverordnung gilt sinngemäß.

(4) 1In den Fällen des § 67 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der Bauordnung für
Berlin muss der Standsicherheitsnachweis geprüft werden, es sei
denn, die Prüfung ist nach Maßgabe des Kriterienkataloges der An-
lage 2 nicht erforderlich. 2Ist danach eine Prüfung nicht erforderlich,
hat die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser oder die
Fachplanerin oder der Fachplaner eine Erklärung, dass die bauauf-
sichtliche Prüfung des Standsicherheitsnachweises nach Maßgabe
des Kriterienkataloges der Anlage 2 nicht erforderlich ist, auf dem
von der für das Bauwesen zuständigen Senatsverwaltung zur Verfü-
gung gestellten Vordruck abzugeben. 3Wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig die unrichtige Erklärung abgibt, dass nach Maßgabe des Kriteri-
enkataloges der Anlage 2 die bauaufsichtliche Prüfung des Standsi-
cherheitsnachweises nicht erforderlich ist, handelt ordnungswidrig
im Sinne des § 83 Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 der Bauordnung für Berlin.

§ 14

Zeitpunkt der Vorlage von Bauvorlagen, bautechnischen
Nachweisen, Berichten und Erklärungen

(1) Für die anzeigepflichtige Beseitigung von Anlagen nach § 62
Abs. 3 Satz 2 der Bauordnung für Berlin und in den Verfahren nach
den §§ 63 bis 65 der Bauordnung für Berlin müssen von Baubeginn
an die Bauvorlagen und die erstellten bautechnischen Nachweise an
der Baustelle vorliegen.

(2) 1In den Verfahren nach den §§ 64 bis 65 der Bauordnung für
Berlin muss vor Erteilung der Baugenehmigung der Bericht über den
geprüften Standsicherheitsnachweis nach § 67 Abs. 2 Satz 1 der
Bauordnung für Berlin der Bauaufsichtsbehörde vorliegen. 2In den
Fällen des § 13 Abs. 4 Satz 1 muss zum Zeitpunkt der Erteilung der
Baugenehmigung die Erklärung nach § 13 Abs. 4 Satz 2 bei der Bau-
aufsichtsbehörde vorliegen. 3Liegen weder der Bericht über den
geprüften Standsicherheitsnachweis noch eine Erklärung nach § 13
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Abs. 4 Satz 2 vor, wird die Baugenehmigung unter der aufschieben-
den Bedingung erteilt, dass mit der Bauausführung erst begonnen
werden darf, wenn der Bericht über den geprüften Standsicherheits-
nachweis oder die Erklärung nach § 13 Abs. 4 Satz 2 der Bauauf-
sichtsbehörde vorliegt. 

(3) 1In den Verfahren nach den §§ 64 bis 65 der Bauordnung für
Berlin muss vor Erteilung der Baugenehmigung der Bericht über den
geprüften Brandschutznachweis nach § 67 Abs. 2 Satz 2 der Bauord-
nung für Berlin der Bauaufsichtsbehörde vorliegen. 2Ist die Prüfung
des Brandschutznachweises nicht abgeschlossen, wird im Verfahren
nach § 64 der Bauordnung für Berlin die Baugenehmigung unter der
aufschiebenden Bedingung erteilt, dass mit der Bauausführung erst
begonnen werden darf, wenn der Bericht über den geprüften Brand-
schutznachweis der Bauaufsichtsbehörde vorliegt.

(4) 1Im Verfahren nach § 63 der Bauordnung für Berlin muss der
Bericht über den geprüften Standsicherheits- und Brandschutznach-
weis nach § 67 Abs. 2 der Bauordnung für Berlin vor Ausführung
des Vorhabens bei der Bauaufsichtsbehörde vorliegen. 2In den Fällen
des § 13 Abs. 4 Satz 1 gilt Satz 1 für die Erklärung nach § 13 Abs. 4
Satz 2 entsprechend. 

(5) Für die anzeigepflichtige Beseitigung von Gebäuden nach § 62
Abs. 3 Satz 2 der Bauordnung für Berlin muss der Bericht über den
geprüften Standsicherheitsnachweis für die angrenzenden Gebäude
nach § 62 Abs. 3 Satz 3 der Bauordnung für Berlin vor Ausführung
der Beseitigung bei der Bauaufsichtsbehörde vorliegen. 

§ 15

Aufbewahrungspflicht

(1) 1Die Bauherrin oder der Bauherr und deren oder dessen
Rechtsnachfolgerin oder Rechtsnachfolger sind verpflichtet,

1. die Baugenehmigung oder die Bestätigung nach § 70 Abs. 4 Satz 4
der Bauordnung für Berlin, 

2. die Bauvorlagen, soweit sie geprüft worden sind, die geprüften
Bauvorlagen,

3. die bautechnischen Nachweise, soweit sie geprüft worden sind,
die geprüften bautechnischen Nachweise, einschließlich der
Prüf- und Überwachungsberichte, 

4. die auf das Bauvorhaben bezogenen Nachweise der Verwend-
barkeit

bis zur Beseitigung der baulichen Anlage oder bis zu einer die Ge-
nehmigungsfrage insgesamt neu aufwerfenden Änderung oder Nut-
zungsänderung aufzubewahren. 2Auf Verlangen der Bauaufsichts-
behörde sind diese Unterlagen vorzulegen. 3Sind Bauherrin oder
Bauherr und Grundstückseigentümerin oder Grundstückseigentü-
mer personenverschieden, geht mit Fertigstellung des Vorhabens die
Aufbewahrungspflicht auf die Grundstückseigentümerin oder den
Grundstückseigentümer sowie deren oder dessen Rechtsnachfolge-
rin oder Rechtsnachfolger über.

(2) 1Nach Aufnahme der Nutzung kann die Bauaufsichtsbehörde
Unterlagen nach Absatz 1 Satz 1 der Grundstückseigentümerin oder
dem Grundstückseigentümer oder deren oder dessen Rechts-
nachfolgerin oder Rechtsnachfolger übergeben, soweit die Unterla-
gen nicht zur Beurteilung der baulichen Anlage nach § 85 Abs. 1 der
Bauordnung für Berlin erforderlich sind. 2Satz 1 gilt auch für beste-
hende bauliche Anlagen; Absatz 1 gilt entsprechend.  

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 83 Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 der
Bauordnung für Berlin handelt, wer entgegen Absatz 1 Satz 1 und 3
Unterlagen nicht oder nicht vollständig aufbewahrt oder entgegen
Absatz 1 Satz 2 nicht oder nicht vollständig vorlegt.

(4) Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gemäß Absatz 1 Satz 1
sind die Unterlagen entsprechend § 4 Abs. 1 des Archivgesetzes des
Landes Berlin vom 29. November 1993 (GVBl. S. 576), zuletzt
geändert durch Artikel I § 19 des Gesetzes vom 15. Oktober 2001
(GVBl. S. 540), dem Landesarchiv anzubieten.

Teil 4

Regelmäßige Übermittlung personenbezogener Daten

§ 16

Regelmäßige Übermittlung personenbezogener Daten

(1) 1Die Bauaufsichtsbehörde ist berechtigt, nach Maßgabe des
Absatzes 2 den dort genannten Stellen zur Erfüllung ihrer gesetz-
lichen Aufgaben die folgenden Daten regelmäßig zu übermitteln: 

1. Name und Anschrift der Bauherrin oder des Bauherrn, 

2. Name und Anschrift der Grundstückseigentümerin oder des
Grundstückseigentümers, 

3. Name und Anschrift der Entwurfsverfasserin oder des Entwurfs-
verfassers, 

4. die katastermäßige Bezeichnung des Grundstücks mit Angabe
der Straße und Grundstücksnummer, 

5. die Bauvorlagen nach § 3 (Lageplan), § 4 (Bauzeichnungen) und
§ 5 (Bau- und Betriebsbeschreibung),

6. die Bauvorlagen nach § 6 (Beseitigung von Anlagen), 

7. das Datum des Antrags oder der Anzeige, das Eingangsdatum
und das Geschäftszeichen,

8. die Herstellungskosten nach DIN 276.
2Die Bauaufsichtsbehörde hat den Übermittlungszweck festzulegen.

(2) Von den in Absatz 1 genannten Daten dürfen übermittelt wer-
den: 

1. über den Eingang eines Bauantrages oder den Eingang von Un-
terlagen bei Genehmigungsfreistellung nach § 63 der Bauord-
nung für Berlin Daten nach Absatz 1 Nr. 1 bis 5 sowie 7 und 8 an 

a) die für die Denkmalpflege zuständige Stelle, 

b) die für die Landesarchäologie zuständige Stelle, 

c) die für die Grundstücksentwässerung zuständige Stelle, 

d) das Statistische Landesamt, 

e) die für die Kampfmittelbeseitigung zuständige Stelle,

f) die für die Steuererhebung zuständige Stelle für die Einheits-
bewertung des Grundbesitzes und für die Festsetzung der
Grundsteuer,

g) die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grund-
stückswerte in Berlin,

h) die für den Umwelt-, Baum-, Arten- und Landschaftsschutz
zuständige Stellen,

2. über die Erteilung und den Inhalt einer Baugenehmigung oder
den Eintritt einer Fiktion nach § 70 Abs. 4 der Bauordnung für
Berlin Daten nach Absatz 1 Nr. 1 bis 5 sowie 7 und 8 an

a) die für die Denkmalpflege zuständige Stelle,

b) die für die Landesarchäologie zuständige Stelle, 

c) die für die Grundstücksentwässerung und die Abfallbeseiti-
gung zuständigen Stellen, 

d) das Statistische Landesamt, 

e) die für die Spielförderung von Kindern zuständige Stelle, 

f) die für den Umwelt-, Baum-, Arten- und Landschaftsschutz
zuständigen Stellen,

g) die für die Wirtschaftsförderung zuständige Stelle, 

h) die für die Aufgaben der Grundstücksnummerierung, der
Landesvermessung und Führung des Liegenschaftskatasters
zuständigen Stellen,

i) die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grund-
stückswerte in Berlin,

j) die für den Arbeitsschutz zuständige Stelle, 

k) die Bauberufsgenossenschaft, 

l) die für die Steuererhebung zuständige Stelle für die Einheits-
bewertung des Grundbesitzes und für die Festsetzung der
Grundsteuer, 

m) die für die Straßenunterhaltung zuständige Stelle,
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3. über den Eingang einer Abbruchanzeige nach § 62 Abs. 3 Satz 2
der Bauordnung für Berlin Daten nach Absatz 1 Nr. 1 bis 4
und 6 an 

a) die für die Denkmalpflege zuständige Stelle, 

b) die für die Grundstücksentwässerung und die Abfallbeseiti-
gung zuständigen Stellen, 

c) das Statistische Landesamt, 

d) die für die Aufgaben der Grundstücksnummerierung, der
Landesvermessung und Führung des Liegenschaftskatasters
zuständigen Stellen,

e) die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grund-
stückswerte in Berlin,

f) die für den Arbeitsschutz zuständige Stelle,

g) die Bauberufsgenossenschaft,

h) die für die Planung von Strom- und Fernwärmeversorgung,
für das Fernmeldewesen und die für die Gasvorhaltung und
die Wasservorhaltung zuständigen Stellen zur Vorbereitung
der Leitungsabtrennung vor Abbruchbeginn,

i) die für den Umweltschutz zuständige Stelle,

j) die für die Landesarchäologie zuständige Stelle,

k) die für die Steuererhebung zuständige Stelle für die Einheits-
bewertung des Grundbesitzes und für die Festsetzung der
Grundsteuer,

4. über den Eingang einer Baubeginnanzeige Daten nach Absatz 1
Nr. 1, 2 und 4 an 

a) die für den Arbeitsschutz zuständige Stelle, 

b) die Bauberufsgenossenschaft, 

c) die Bezirksschornsteinfegermeisterin oder den Bezirks-
schornsteinfegermeister zur Bescheinigung der sicheren Be-
nutzbarkeit der Abgasanlagen, 

d) die für die Aufgaben der Grundstücksnummerierung, der
Landesvermessung und Führung des Liegenschaftskatasters
zuständigen Stellen, 

e) die für die Bekämpfung der illegalen Beschäftigung zustän-
digen Behörden,

f) die für den Baumschutz zuständige Stelle,

g) die für die Steuererhebung zuständige Stelle für die Einheits-
bewertung des Grundbesitzes und für die Festsetzung der
Grundsteuer,

h) die Berliner Feuerwehr,

5. über die endgültige Fertigstellung eines genehmigungsbedürfti-
gen Vorhabens Daten nach Absatz 1 Nr. 1, 2 und 4 an 
a) die für den Arbeitsschutz zuständige Stelle,
b) das Statistische Landesamt, 
c) die für die Aufgaben der Grundstücksnummerierung, der

Landesvermessung und Führung des Liegenschaftskatasters
zuständigen Stellen,

d) die Bauberufsgenossenschaft,
e) den Bezirksschornsteinfegermeister oder die Bezirksschorn-

steinfegermeisterin für die Inbetriebnahme, 
f) die Berliner Feuerwehr, 
g) die für die Steuererhebung zuständige Stelle für die Einheits-

bewertung des Grundbesitzes und für die Festsetzung der
Grundsteuer, 

6. über die Eintragung einer Baulast Daten nach Absatz 1 Nr. 1, 2
und 5 an
a) die Führung des Liegenschaftskatasters zuständige Stelle,
b) die für die Stadtplanung zuständige Stelle. 

(3) An andere Stellen dürfen Daten mit Einwilligung der Bauher-
rin oder des Bauherrn übermittelt werden.

(4) Die Empfängerinnen oder Empfänger dürfen die nach Absatz 1
und 2 übermittelten Daten nur zu dem Zweck nutzen, zu dem sie
übermittelt worden sind.

Teil 5

Inkrafttreten, Übergangsvorschrift

§ 17

Inkrafttreten, Übergangsvorschrift

(1) 1Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Ge-
setz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die
Bauvorlagenverordnung in der Fassung vom 17. November 1998
(GVBl. S. 343), zuletzt geändert durch Nummer 38 der Anlage zum
Gesetz vom 4. März 2005 (GVBl. S. 125), außer Kraft.

(2) Bauvorlagen für Verfahren, die vor dem 31. Dezember 2006
eingeleitet wurden, können nach dem bisher geltenden Recht einge-
reicht werden. 

Berlin, den 19. Oktober 2006

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Ingeborg J u n g e - R e y e r
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Anlage 1 (zu § 1 Abs. 3) 

Zeichen und Farben für Bauvorlagen und bautechnische Nachweise

Zeichen:  Farbe: 

1. Lageplan: 

a) Grenzen des Baugrundstücks  Violett 
 (Begleitlinie) 

b) vorhandene bauliche Anlagen  Grau 

c) geplante bauliche Anlagen  Rot 

d) zu beseitigende bauliche Anlagen  Gelb 

e) Flächen, die von Baulasten betroffen sind  Braun 

f) Begrenzung  von Abstandsflächen  Schwarz 

g) vorhandene Straßenverkehrsfläche  Goldocker 
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h) festgesetzte, aber noch nicht vorhandene  Goldocker 
Straßenverkehrsfläche  

(geplant) 

2. Bauzeichnungen: 

a) vorhandene Bauteile  Grau 

b) geplante Bauteile  Rot 

c) zu beseitigende Bauteile  Gelb 

(geplant) 
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Anlage 2 (zu § 13 Abs. 4) 

Kriterienkatalog

Sind die nachfolgenden Kriterien ausnahmslos erfüllt, ist eine Prüfung des Standsicherheitsnach-
weises nicht erforderlich: 

1. Die Baugrundverhältnisse sind eindeutig und erlauben eine übliche Flachgründung entspre-
chend DIN 1054. Ausgenommen sind Gründungen auf setzungsempfindlichem Baugrund 
(i.d.R. stark bindige Böden). 

2. Bei erddruckbelasteten Gebäuden beträgt die Höhendifferenz zwischen Gründungssohle 
und Erdoberfläche maximal 4 m. Einwirkungen aus Wasserdruck müssen rechnerisch nicht 
berücksichtigt werden.  

3. Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflächen werden nicht beeinträch-
tigt. Nachzuweisende Unterfangungen oder Baugrubensicherungen sind nicht erforderlich. 

4. Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen im Wesentlichen bis zu den Fundamen-
ten unversetzt durch. Ein rechnerischer Nachweis der Gebäudeaussteifung, auch für Teil-
bereiche, ist nicht erforderlich. 

5. Die Geschossdecken sind linienförmig gelagert und dürfen für gleichmäßig verteilte Lasten 
(kN/m2) und Linienlasten aus nichttragenden Wänden (kN/m) bemessen werden. 
Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung erhalten keine Einzellasten. 

6. Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage selbst können mit einfachen 
Verfahren der Baustatik berechnet oder konstruktiv festgelegt werden. Räumliche Trag-
strukturen müssen rechnerisch nicht nachgewiesen werden. Besondere Stabilitäts-, Ver-
formungs- und Schwingungsuntersuchungen sind nicht erforderlich. 

7. Außergewöhnliche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht vorhanden. Beanspruchun-
gen aus Erdbeben müssen rechnerisch nicht verfolgt werden. 

8. Besondere Bauarten wie Spannbetonbau, Verbundbau, Leimholzbau und geschweißte Alu-
miniumkonstruktionen werden nicht angewendet. 
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